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RS OGH 1979/10/18 8Ob516/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1979

Norm

ABGB §1168a

ABGB §1299

Rechtssatz

Auch wenn der Besteller von dem ihn beratenden Sachverständigen gewarnt wird, so enthebt dies den Unternehmer

nicht der aus dem selbständigen Vertrag mit dem Besteller erfließenden Warnpflicht.

Entscheidungstexte

8 Ob 516/79
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